
Der Landtag von Niederösterreich hat am …………… beschlossen: 

 

Änderung des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes 1992 (NÖ AWG 1992) 

1. § 6 lautet: 

(1) Das Land Niederösterreich hat im Rahmen der Wirtschaftsförderung jene 

Unternehmen vorrangig zu unterstützen, die Produkte erzeugen oder vertreiben, die 

nach Gebrauch im Verhältnis zu gleichartigen Produkten keine bzw. geringere Mengen 

an Abfällen hervorbringen oder deren Abfälle leichter einer Verwertung zugeführt 

werden können. 

(2) Bei der Förderung von Betriebsanlagen sind ausschließlich Projekte mit 

Produktionsverfahren zu unterstützen, bei denen Abfallvermeidung und -verwertung 

nach dem Stand der Technik erfolgt bzw. mit dem beantragten Projekt auf den Stand 

der Technik gebracht werden soll. Dabei sind – soweit vorhanden – betriebliche 

Abfallwirtschaftskonzepte zu berücksichtigen. Die Landesregierung hat in 

Förderungsrichtlinien festzulegen, bei welchen Förderungen größeren Umfanges 

betriebliche Abfallwirtschaftskonzepte jedenfalls vorzulegen sind. 

 

2. § 7a lautet: 

(1) Das Land Niederösterreich ist als Träger von Privatrechten verpflichtet, 

1. bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Gebrauchsgütern nach Möglichkeit 

solche Materialien zu verwenden, die sowohl bei der Erzeugung, dem Transport 

(„regionale Produkte“) und bei der Verwendung als auch bei der Sammlung und 

Behandlung als Abfall eine möglichst geringe Umweltbelastung hervorrufen, und 

2. die Zustimmung zur Nutzung (zB für Veranstaltungen) von Räumen, 

Verkaufsflächen, Einrichtungen oder Liegenschaften, welche im Eigentum oder ganz 

oder teilweise in der Verfügungsbefugnis des Landes Niederösterreich stehen, nur 

dann zu erteilen, wenn für diese Nutzung nach Möglichkeit solche Materialien 

verwendet werden, die sowohl bei der Erzeugung, dem Transport („regionale 

Produkte“) und bei der Verwendung als auch bei der Sammlung und Behandlung als 

Abfall eine möglichst geringe Umweltbelastung hervorrufen. 



(2) Das Land Niederösterreich hat darauf hinzuwirken, dass Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die vom Land Niederösterreich eingerichtet 

sind, sowie juristische Personen, deren Kapital sich ganz oder überwiegend in der 

Hand des Landes Niederösterreich befindet, ebenfalls nach Abs. 1 vorgehen. 

(3) Das Land Niederösterreich hat im Rahmen von Förderungsmaßnahmen, wie 

insbesondere im Rahmen der Wirtschaftsförderung, nach Möglichkeit jene 

Unternehmen vorrangig zu unterstützen, die Produkte erzeugen, die im Verhältnis zu 

gleichartigen Produkten weniger oder minder umweltgefährdende Abfälle hervorrufen 

oder deren Abfälle leichter einer Verwertung zugeführt werden können, wobei bei 

dieser Beurteilung der gesamte Lebenszyklus der betreffenden Produkte zu 

berücksichtigen ist. Bei der Erteilung von Förderungen ist weiters nach Möglichkeit auf 

die Einhaltung der Vorgaben der Abs. 1 und 2 Bedacht zu nehmen. 

 

3. § 7b lautet: 

(1) Für Veranstaltungen gemäß NÖ Veranstaltungsgesetz, LGBl. 7070-0, in der jeweils 

geltenden Fassung, an denen mehr als 1.000 Personen teilnehmen können, hat der 

Veranstalter ein Abfallkonzept für Veranstaltungen zu erstellen. Dies gilt nicht, sofern 

die Veranstaltung in einer dafür genehmigten Anlage stattfindet, für welche gemäß § 

10 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 73/2018, ein Abfallwirtschaftskonzept zu erstellen und fortzuschreiben ist. 

(2) Das Abfallkonzept für Veranstaltungen hat jedenfalls zu enthalten: 

1. eine Beschreibung der Art der Veranstaltung und eine Darstellung der 

abfallrelevanten Abläufe, die Anzahl der Personen, die an der Veranstaltung 

teilnehmen können, oder bei Veranstaltungen im Freien die Angabe der Fläche, die für 

die Besucher öffentlich zugänglich ist; 

2. Angaben über Art, Menge und Verbleib der im Zuge der Veranstaltung zu 

erwartenden Abfälle; 

3. Maßnahmen zur Abfallvermeidung (zB Verwendung von Großgebinden), 

Wiederverwendung (zB Mehrwegverpackungen, Bühnenaufbauten), getrennten 

Sammlung und Behandlung; 



4. organisatorische Vorkehrungen zur Einhaltung abfallwirtschaftlicher 

Rechtsvorschriften. 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung Anforderungen an die Form und – 

unter Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen des § 1 Abs. 3 – an den Inhalt des 

Abfallkonzeptes für Veranstaltungen festlegen. 

(4) Das Abfallkonzept für Veranstaltungen hat rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung 

beim Veranstalter aufzuliegen und ist auf Verlangen der Behörde vorzulegen. Die 

Behörde hat den Veranstalter zur Verbesserung des Abfallkonzepts für 

Veranstaltungen binnen angemessener Frist aufzufordern, wenn dieses unvollständig 

oder offenkundig unrichtig ist. Kommt der Veranstalter dieser Aufforderung innerhalb 

der gesetzten Frist nicht nach, so hat die Behörde mit Bescheid die Verbesserung des 

Abfallkonzepts für Veranstaltungen aufzutragen. 

 

4. § 7c 1992 lautet: 

(1) Der Veranstalter hat bei Veranstaltungen gemäß NÖ Veranstaltungsgesetz, LGBl. 

7070-0 idF. LGBl. Nr. 38/2016, in der jeweils geltenden Fassung, bei denen Speisen 

oder Getränke ausgegeben werden, und 

1. an denen mehr als 1.000 Personen teilnehmen können oder 

2. auf Liegenschaften, die im Eigentum des Landes Niederösterreich stehen, 

stattfinden, 

Getränke aus Mehrweggebinden (zB aus Fässern, Mehrwegflaschen) 

auszuschenken, sofern diese Getränkearten in Mehrweggebinden in Niederösterreich 

erhältlich sind und jedenfalls in Mehrweggebinden (zB Mehrwegbecher, Gläser) 

auszugeben. Bei der Ausgabe von Speisen sind Mehrweggeschirr und Mehrweg-

Bestecke (zB aus Glas, Keramik, Metall oder Kunststoff) zu verwenden. Soweit dies 

aus sicherheitspolizeilichen Gründen nicht erlaubt ist, sind Verpackungen, 

Behältnisse, Geschirr und Bestecke aus nachwachsenden Rohstoffen (zB aus Karton 

oder Holz) zu verwenden. Es sind geeignete Maßnahmen zur Rücknahme der 

eingesetzten Mehrwegprodukte zu treffen. 

 


